
 

Faktensammlung zum Energieeffizienzgesetz 
Stand 27. Januar 2023 

Im Oktober kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz ein ambitioniertes Energieeffizienzgesetz an. 

Ein nicht-offizieller, bekanntgewordener Entwurf hat die Diskussion zum Gesetz in Gang ge-

bracht. Was steht wirklich im Entwurf? Warum ist das Gesetz wichtig? 

Übergreifend 

Die Potenziale zur Ener-

gieeinsparung wurden 

bisher sträflich vernach-

lässigt.  

Gerade in Zeiten von 

Energiepreiskrisen sind 

endlich verbindliche 

Ziele notwendig. 

Es gibt kein Erkenntnisproblem, sondern nur ein Umsetzungsprob-

lem. Tatsächlich wurden die für 2020 festgelegten, unverbindlichen 

Effizienzziele trotz immer wieder nachgewiesener enormer Potenzi-

ale1 nicht umgesetzt – trotz Warnungen der zuständigen Monito-

ring-Kommission.  

 

In allen großen Szenarien (z. B. BDI-Klimapfade2) zur Erreichung der 

Klimaneutralität Deutschlands bis 2045 ist eine Halbierung des 

Energieverbrauchs ggü. 2008 Voraussetzung zur Zielerreichung. 

Die im Energieeffizienzgesetz geplanten Einsparziele stehen daher 

im Einklang mit den Klimazielen. Durch die gestiegenen Energie-

preise sind die wirtschaftlichen Einsparpotenziale sogar gestie-

gen. Das Energieeffizienzgesetz ist zugleich Basis und Vorausset-

zung, um die Förderpolitik optimal auf die Ziele abzustimmen.  

Die Erneuerbaren-Ziele 

können nur durch grö-

ßere Energieeffizienz-

fortschritte erreicht wer-

den.  

Die Szenarien zeigen auch deutlich: Die Dekarbonisierung der 

Strom- und Wärmeversorgung, der Gebäude und der Industrie ge-

lingt nur auf Grundlage sinkender Verbräuche. Auch erneuerbare 

Energien sind kostbar. Eine bezahlbare, nachhaltige und sicherere 

Energieversorgung ist nur mit einem effizienten Verbrauch möglich. 

Die Dekarbonisierung 

gelingt nur, wenn der 

Energieverbrauch sinkt – 

auch wenn der Strom-

bedarf steigt. 

 

Zwar steigt der Strombedarf voraussichtlich durch eine Elektrifizie-

rung vorher fossiler Energiebedarfe. Es gibt aber einen Unterschied 

zwischen dem Nettostromverbrauch (488 TWh2020
3) und dem Ge-

samtendeergiebedarf (2.333 TWh2020
4). In allen o. g. Zielszenarien 

muss der Gesamtverbrauch sinken. Umso wichtiger wird eine effi-

ziente Stromnutzung. Insgesamt wird der Primärenergiebedarf 

durch die Elektrifizierung sogar sinken. Zudem: Mit dem Gesamt-

verbrauch sinken Anforderungen und Kosten des Energiesystems 

und steigen Energiesicherheit und Akzeptanz der Energiewende. 

 
1 Z. B.: Agora Energiewende, 2021: „Klimaneutrales Deutschland 2045“. (Link) o. Roadmap Energieeffizienz 2045 (Veröffentli-

chung voraussichtlich Q2, 2023 
2 BDI 2021: „Klimapfade 2.0“ (Link) 
3 Fraunhofer ISE, Pressemitteilung vom 04.01.21: „Nettostromerzeugung in Deutschland 2020: erneuerbare Energien erst-

mals über 50 Prozent“ (Link) 
4 AG Energiebilanzen e.V., Bilanzen 1990-2020 (Link) 

https://www.agora-energiewende.de/veroeffentlichungen/klimaneutrales-deutschland-2045/
https://bdi.eu/themenfelder/energie-und-klima/klimapfade
https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/news/2020/nettostromerzeugung-in-deutschland-2021-erneuerbare-energien-erstmals-ueber-50-prozent.html#:~:text=Die%20Last%20ging%202020%20um,29%2C52%20%E2%82%AC%2FMWh.
https://ag-energiebilanzen.de/daten-und-fakten/bilanzen-1990-bis-2020/?wpv-jahresbereich-bilanz=2011-2020
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Das Energieeffizienzge-

setz kann helfen Energie-

armut zu lindern und öf-

fentliche Kassen zu ent-

lasten. 

 

 

In dem im Herbst bekannt gewordenen Entwurf ist vorgesehen, bei 

der Erreichung der vorgesehen Einsparverpflichtung der Länder von 

5 TWh/a Maßnahmen zur Förderung der Sanierung sozial gebunde-

nen Wohnraums Vorrang zu geben. Dabei sollten Maßnahmen von 

Bund und Ländern vorwiegend die Effizienz von Gebäuden mit den 

niedrigsten energetischen Standards verbessern.  

Hiermit werden derzeit verhandelte EU-Vorgaben zur Bekämpfung 

von Energiearmut umgesetzt. Tatsächlich wäre es die beste Versi-

cherung gegen die Energiepreiskrise gewesen, die schlechtesten 

Gebäude bereits vorher zu sanieren. Bei den schlechtesten Effizienz-

klassen stehen bereits geringinvestiven Sanierungsmaßnahmen sehr 

hohe, dauerhafte Wohnkostenentlastungen gegenüber. Details 

hierzu müssten jedoch im Gebäudeenergiegesetz geregelt werden. 

 

Unternehmen 

Die deutsche Wirtschaft in 

Deutschland muss (erst) 

Weltmeister der Energieef-

fizienz werden. 

 

Die deutsche Industrie steht im Europäischen Effizienzranking von 

2021 nur noch auf Platz 11 in Europa, hinter Ländern wie Rumä-

nien oder Litauen5. Auch sektorübergreifend belegen wir nur Platz 

9. Laut aktuellem Marktbericht6 der Internationalen Energieagen-

tur (IEA) lag die Bundesrepublik bei Fortschritten bei der Energie-

effizienz hinter Japan, Großbritannien und den USA.  

Energieeffizienz entlastet 

die Wirtschaft und stärkt 

die Wettbewerbsfähigkeit. 

 

Das Effizienzgesetz ist ein Entlastungsbeschleunigungsgesetz. 

Es stößt betriebs- und volkwirtschaftlich vorteilhafte Investitionen 

an und schafft zuverlässige Rahmenbedingungen, die zu einer 

Entlastung von Energiekosten führen und damit auch die 

Staatskasse in Bezug auf Energiepreissubventionen entlasten.  

Leider wurden in der Vergangenheit Investitionen mit Kosten 

verwechselt und auf verbindliche Ziele und Maßnahmen verzich-

tet – das rächt sich nun durch die aktuell hohen Verbrauchskosten 

und notwendigen Entlastungspakete.  

Eine verbindliche Energie-

effizienzpolitik schafft 

Standortvorteile. 

Eine höhere Energieproduktivität (Wirtschaftsleistung/ Energieein-

satz) steigert die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Er-

fahrungen aus Dänemark zeigen, dass die im Rahmen einer Netz-

betreiberverpflichtung angebotenen Investitionszuschüsse einen 

erheblichen Standortvorteil für Unternehmen geschaffen haben 

und Unternehmen sogar dazu veranlassten, Betriebsstandorte 

nach Dänemark zu verlegen7. 

  

 
5 Odyssee-Mure (2021): 2021 EU Energy Efficiency Scoreboard, (Link) 
6 International Energy Agency (2022): Energy Efficiency Market Report. (Link) 
7 GEODE 2013, Report: “Bringing Intelligence to the Grids: Case Studies”. (Link) 

https://www.odyssee-mure.eu/data-tools/scoring-efficiency-countries.html
https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2022
https://www.geode-eu.org/wp-content/uploads/2019/08/REPORT-CASE-STUDIES.pdf
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Viele Maßnahmen sind be-

reits Standard. Es entsteht 

daher kein zusätzlicher Bü-

rokratieaufwand. 

Unternehmen mit einem Gesamtenergieverbrauch von mehr als 

5 GWh/a betreiben in der Regel bereits heute ein Energiema-

nagementsystem, auch aufgrund von Anforderungen, die zur Er-

langung diverser Vergünstigungen bei Energieabgaben 

und -steuern nötig sind. Eine Energieauditpflicht besteht be-

reits seit 2015 auf Basis von EU-Vorgaben (für sogenannte Nicht-

KMU). Tatsächlich sänke mit Inkrafttreten des EnEfG sogar die 

Zahl der hierzu verpflichteten Unternehmen. Zudem sind beide In-

strumente gut skalierbar und auf die tatsächlichen Bedarfe im Un-

ternehmen anpassbar. 

Unternehmen mit einem Gesamtenergieverbrauch ab 10 GWh/a 

bewerten seit September 2022 bereits alle vorliegenden Maß-

nahmenempfehlungen nach der auch im EnEfG vorgesehenen Ka-

pitalwertmethode im Rahmen von Umsetzungspflichten aus 

der EnSimiMaV, die im Kontext der Energiekrise geschaffen 

wurde.  

Nur wenn Investitionen  

in Energieeffizienz rentab-

ler sind als jede andere ge-

plante Investition, muss 

investiert werden. 

Unternehmen, die alle 

wirtschaftlichen Potenziale 

umgesetzt haben, sind 

nicht betroffen.  

Dennoch wäre eine Härte-

fallklausel sinnvoll. 

Nach § 14 des Entwurfs müssten ausdrücklich nur wirtschaftlich 

vorteilhafte Maßnahmen umgesetzt werden, konkreter solche, 

die nach maximal der Hälfte der geplanten Nutzungsdauer einen 

positiven Kapitalwert aufweisen. Solche Maßnahmen sind sehr 

leicht finanzierbar (z. B. über Energiedienstleister). Unternehmen, 

die bereits alle wirtschaftlichen Maßnahmen umgesetzt haben, 

sind von Umsetzungspflichten im EnEfG nicht betroffen.  

 

Die bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung anzuwendende Kapital-

wertmethode erlaubt zudem eine individuelle Festlegung von 

Randbedingungen. Vor allem: Sie ist eine Vergleichsrechnung, 

das heißt, eine Maßnahme ist nur dann umzusetzen, wenn sie 

wirtschaftlicher ist als jede andere durch das Unternehmen ge-

plante Investition – also etwa Investitionen in Kernprozesse oder 

Erneuerbare Energien. Die anzuwendende VALERI-Norm erlaubt 

auch die Einbeziehung von Risiken. Dennoch empfehlen wir eine 

Härtefallklausel bei Liquiditätsengpässen. 

Messen lohnt sich: „Nur 

was man messen kann, 

kann man auch managen“. 

 

Der Aufwand zur Einführung eines Energiemanagementsystems 

(EMS) zahlt sich durch damit identifizierte Energiesparmaß-

nahmen aus. Noch Jahre nach der Einführung eines EMS lassen 

sich jährlich signifikante Verbrauchssenkungen realisieren. Mit 

Blick auf die Energiepreisentwicklungen und den Zielsetzungen 

zur Klimaneutralität, setzen die Vorgaben das um, was klimapoli-

tisch notwendig und zugleich wirtschaftlich ist. 
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Das Effizienzgesetz er-

gänzt den Emissionshandel 

– insbesondere dort, wo er 

nicht greift. 

 

Der EU-Emissionshandel sieht keinerlei Umsetzungspflichten 

vor und betrifft nur Kraftwerke und die Unternehmen innerhalb 

des ETS-Sektors. 80 Prozent des Stromverbrauchs der Industrie 

wird durch elektrische Antriebe, also nicht-energieintensive An-

wendungen bestimmt. Selbst der europäische Gesetzgeber hat er-

kannt, dass der ETS durch Umsetzungspflichten für Effizienz-

maßnahmen flankiert werden müsste. 

Deutschland bleibt attrak-

tiver Standort für Rechen-

zentren, wenn unvermeid-

bare Abwärme sinnvoll ge-

nutzt wird. 

Laut dem IT-Expertennetzwerk SDIA beeinflusst eine ver-

pflichtende Bereitstellung von Abwärme nicht die positiven Stand-

ortvorteile von Deutschland als Rechenzentrumsstandort (Anbin-

dung an den Internetknoten DE-CIX, zuverlässige Stromversor-

gung, hohe Datenschutzstandards), die Rechenzentren davon ab-

halten, ihre Anlagen in andere Länder zu verlegen. 

Jedoch muss auch die Abnahme der Abwärme gesetzlich geregelt 

werden (Kommunale Wärmeplanung, GEG). Im EnEfG sollte auf 

eine ,,Abwärme-Readiness“ der Rechenzentren abgezielt werden. 
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